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Interventionshilfe bei Eskalationen  
 

Eskalationsstufe Erwachsene Kinder/Jugendliche 

Stufe 1 Streit, Unstimmigkeiten, üble 
Nachrede 
 

streiten, hänseln, ausgrenzen 

Massnahmen Gespräche führen, schlichten 
 

Gespräche führen, schlichten 

Zuständigkeit Anwesendes Vorstandsmitglied 
oder Mannschaftscaptain der 
betreffenden Interclub-
Mannschaft 

Vereinsinterne und -externe Fälle: 
Juniorentrainer*in oder 
anwesendes volljähriges 
Vereinsmitglied 
 

Stufe 2 Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, vulgäre 
und/oder rassistische Sprache, 
Drogen- oder Dopingkonsum, 
Computercrash oder Datenverlust 
 

Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, Erpressung 
vulgäre und/oder rassistische 
Sprache, Drogen- oder Doping-
konsum 

Massnahmen Gespräche führen, Sachverhalt 
klären 
 

Gespräche führen, Sachverhalt 
klären, Information an die Eltern 

Zuständigkeit Vereinspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
 
(evtl.  Zuzug einer 
Vertrauensperson des Vereins) 

Interne und externe Fälle: 
Vereinspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
 
(evtl. Zuzug einer 
Vertrauensperson des Vereins) 
 

Stufe 3 Mehrfachkonflikte, Erpressung, 
Körperverletzung, sexuelle 
Belästigung/Vergehen, Cyber-
Mobbing, grobe Sachbeschädi-
gung, wiederholter Diebstahl, 
Drogendealer, Unerwarteter 
Ausfall von Führungspersonen, 
markante Führungsfehler, 
Unfälle/Todesfälle, Vermisst-
meldung, Zerstörung Infrastruktur 
 

Mehrfachkonflikte, Körperver-
letzung, sexuelle Belästigung/ 
Vergehen, Cyber-Mobbing, grobe 
Sachbeschädigung, wiederholter 
Diebstahl, Drogendealer, Unfälle/-
Todesfälle, Vermisstmeldung 

Massnahmen Einberufung Krisenstab zwingend, 
sofern Sachverhalt klar: Gemäss 
gesetzlicher Vorgaben Blaulicht-
organisationen aufbieten 
(Polizei, Feuerwehr, Rettungs-
dienst), ev. Einbezug weiterer 
Fachstellen 

Einberufung Krisenstab zwingend, 
Information an Eltern sofern Sach-
verhalt klar: Gemäss gesetzlicher 
Vorgaben Blaulichtorganisationen 
aufbieten (Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst), weitere Fach-
stellen. 
 

Zuständigkeit Interne und externe Fälle: 
Vereinspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
(evtl. Einbezug einer 
Vertrauensperson des Vereins) 
 

Interne und externe Fälle:  
Vereinspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
(evtl. Einbezug einer 
Vertrauensperson des Vereins) 
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Ablauf und Zuständigkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information an Betroffene 
Information ist die Regel (auch an Eltern) 
Art der Information je nach Ereignis 
Wir informieren sorgsam, offen und 
gelassen! 

Medien-Information 
Der Kontakt mit den Medien erfolgt nur 
über den Präsidenten (one voice-Prinzip). 
Die Informationen werden vorgängig im 
Krisenstab besprochen. 

Ereignis 
(vgl. Interventionshilfe) 

Verantwortliche gemäss Interventionshilfe bestimmen 
das Vorgehen 

 
Information in jedem Fall an den Präsidenten: Stefan Menzi, 079 
252 52 92 
Alle weiteren Schritte werden durch den Präsidenten initiiert und 
koordiniert. 
Er zieht bei Bedarf den Krisenstab und/oder den Vorstand bei. 

Krisenstab unseres Vereins 
 

1. Stefan Menzi, Präsident, 079 252 52 92 

stefan.menzi@tc-weesen.ch 

2. Steff Walser, 079 631 16 73 

3. Uta Muggli, 079 741 69 78 
Stellvertr. bei einer Abwesenheit: Robert Böni, 079 406 32 53 

 
Der Krisenstab bestimmt das weitere Vorgehen. 

Wer informiert? 
 

a. Die Betroffenen werden durch den Vereinspräsidenten 

informiert. Er kann diese Aufgabe an Mitglieder des 

Krisenstabes delegieren. 

b. Die Medien werden nur vom Präsidenten informiert (one voice-

Prinzip). Er kann diese Aufgabe nach gründlicher Absprache an 

Mitglieder des Krisenstabes delegieren. 
Nach einem Vorfall der Stufe 2 oder 3 der Interventionshilfe 
informiert der Präsident transparent, offen und sorgfältig den 
Vorstand. Dieser diskutiert und beschliesst Massnahmen zur 
Vermeidung gleicher oder ähnlicher Vorfälle. 


